
OPEN·DIGITAL·MARKETING

Auf den Punkt gebracht 

FÖRDERPROGRAMM „GO-DIGITAL“ 

4 Voraussetzungen für die Förderfähigkeit eines 
Unternehmens

• Weniger als 100 Mitarbeiter

• Jahresumsatz/Jahresbilanzsumme Vorjahr: 
weniger als 20 Millionen Euro 

• Förderfähig nach De-minis-Verordnung

• Wenigstens eine Betriebsstätte/Niederlassung in Deutschland 

 „go-digital“:          

• Das Förderprogramm „go-digital“ des BMWI 
richtet sich an KMUs und Startups

• 3 Bereiche werden gefördert:

Digitale Markterschließung, IT-Sicherheit und 
Digitale Geschäftsprozesse

• Das BMWI übernimmt 50 % der Kosten für 
Beratung und Umsetzung bis zu einer 
Fördergrenze von 16.500 €.

pixelegg ist ein autorisiertes 
Beratungsunternehmen im 
Förderprogramm go-digital.

• Bereich „digitale Markterschließung

Als IT Systemhaus beraten wir:

• IT Sicherheit

• Digitalisierung von Geschäftsprozessen

https://www.pixelegg.de/go-digital.html#s53272
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